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nicht den Charakter einer definitiven kirchlichen Entſcheidung; ſiehaben al doctrinäre Erkläru
ehen, machen damit aher Ni

ngen ein hohe  O wiſſenſchaftliches An60U andebar Allein ſolcher Hinweis auf die ve
ren Lehrmeinungen Unbefolg

iſt hier von keinem Belan Die eben vert
rbindliche raft des Rituals

heidigte Praxis bezüglichder Spendung der Oelun verſtößt In Nicht gegen die Anweiſungen des Rituals. Qre  * das wirklich der Fall, verſtießedie bedingte Losſprechung des Cajus un Claudi18 nicht minderö gegen das Ritual. Bezüglich der Losſprechung werden tit. III22 als Solche, denen diegeben qui nulla dant Ssigna d0or/—*
ſelbe 3 verweigern ſei, e  2

dederunt. Nisi publice sSatisfaciant. qul publicum Scandalum
3u dem Falle des Cajus und Claudius

Wie ſtimmt dieſe AnweiſungWie ſtimmt ſie zu der vonder Kirche approbirten Doctrin (8
N hl Alphons lih 483.ch welcher auch ein Solcher noch edingungsweiſe 3u abſolvirenſei, qul fuerit Sensibus destitutus 11 0  aCtu beccati. Duta adulterii.duelli?“ ſt aber 3u abſolviren, ſo iſt PETL gerade wegen ſeinesbewußtloſen Zuſtandes D weniger von derſchließen.) Die Antwort iſt einfach die: Das Ritua

Oelung aus —

nächſt von denjenigen, ſprichtE In Gegenwart de Prieſters ihresVernunftgebrauches mächtig ſind und ihre Erklärungen abgebenkönnen, dieſ müſſen poſitive Zeichen der Reue vor dem Prieſtergeben und das 9Egebene Aergerniß förmlich widerrufen. Bei bewußtloſen In ode gefahr daliegenden Kranken genügt CS UUd muCS genügen, daß 145gen eine, ſei S auch eine —2lichkeit vorliegt, ES ahrſchein
Sterbenden erfüllt

ſeien oder werden die nöthig Erforderniſſe
Betreffs der

Usgeſf Oelung alſo werden vom Rituale diejenigenoſſen, von denen ES —Ü?bh.. icher iſt, daß ſie impoenitEntes ſindmanifesto beccãcato Ortali moriuntur. Das iſt aber demhl Alphons, wie ſbeben geſagt, nicht einmal Eu bei Jemanden,der 11 actu beccatl anfcheinend oder wirklich den Gebrauch ſeinerSinne verloren hat, ſondern erſt dann, enn mitden Prieſter von ſich weiſend dahinſtirbt. Bewußtſein
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III Hinderniß des Katholieismus: Einintereſſater Ehefall, gelöstho e.

nut oberſten Gerichts⸗
chen Blättern vom Novembe

Wir nennen nachſtehenden hefall entnommen denjuriſtif 1886 nicht mſonſtEnen intereſſanten EL iſt ES nach mehreren Seiten ſogar. Die
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Sachſen⸗Weimar'ſche Staatsbürgerin (Anglikanerin), von ihrem
verſchollenen Chemanne mit dem ausdrücklich zuerkannten 3  E der
Wiederverehelichung getrennt, heiratete 1877 un der Kapelle der eng
liſchen otſcha In Wien den italieniſchen Staatsangehörigen — —
einen Katholiken, der Botſchaftskaplan traute das Paar, eſſen
Aufenthaltsort Graz war, ohne vorhergegangenes Aufgebot und vor
nur einem eugen. Wie dieſer rieſter dazu kam, gehört zu den
Merkwürdigkeiten, deren mehrere im Falle ſich ereigneten. 1880
verlangte bei dem Landesgerichte Graz dort hatte Eu, wie
geſagt, auch ſchon gewohn zur Zeit der Qua

eſchließung die
Ungiltigkeitserklärung der Ehe Die und der Curator des von
ihr geborenen Kindes Ollten die Ehe Ufrecht erhalten und dem
E nachträglich Dispens von der Statthalterei anſtreben. Trotz
Weigerung des Uchte das Landesgericht bei der Statthalterei um

Dispens Letztere nahm 0 daſs die perſönliche Fähigkeit der
eiden Qua⸗Spondenten nach den Geſetzen der reſpectiven Heimat
die Ehe einzugehen vorhanden geweſen ſei, weil die Erlaubniß

eiraten vom Kreisgerichte eimar 0 und die italieniſchen
Geſetze ES nicht verbieten, eine geſchiedene Proteſtantin zu eiraten.
Eine Dispens ſei Qher nuLr nothwendig Mangels der eler
en Erklärung rauung durch eine unberufene Perſ vor nun
Einem Zeugen und ohne Aufgebot) und dieſe ertheilte die att
halterei Juni 1885 Der Vertreter des verwahrte ſich
gegen die Rückſichtnahme auf teſe Dispens

Das Landesgericht Graz ertlarte mit Urtheil vom Dez 1885
die Ehe v0 Tage der ertheilten Dispens (17 uni) giltig und
rechtswirkſam, ſo ange nicht die Convalidierung derſelben mit den
Rechtsfolgen des 88 erwirkt würde. Aus der Begrün
dung hat für uns die Anſicht des Gerichtshofes ntereſſe, daſs CEL

⁴⁵ eine Prüfung, ob eine Dispens auch ohne Zuſtimmung und
Bitte eines der beiden Theile gegeben werden kann,“ nicht eingehen
könne. Die Dispens ſei bedingungslos gegeben und „darf aher
auch vom Gerichte nicht die Bedingung geknüpft werden, daß

mit der Dispens einverſtanden und ſich einer neuerlichen
Abgabe der feierlichen Erklärung der Einwilligung als bereit Qus
ſpreche Es kann insbeſondere bei der Dispenſirung von dem
Mange der Solennitäten bei der Eheſchließung die Wirkung der
Dispens nicht von einer neuerlichen Erklärung der Ehetheile ab
hängig gemacht werden, denn dadurch, daß die eruſene Behörde die
Dispens ertheilte, hat dieſelbe erkannt, daß Im vorliegenden Falle
bon jenen ängeln abzuſehen ſei, we bei der Abgabe der eier⸗
1  en Einwilligung obwalteten.“

Gegen dieſe Entſcheidung recurrirte Das Oberlandes
gericht beſtätigte jedoch Qam März 1886 das erſtrichterliche Urtheil,
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Aus, dem Weſen nach denſelben Gründen. Nur den Schluß wollenwir anführen: „Obſchon Im 88 Iim Falle der Nachicht eines Ehehinderniſſes die neuerliche Erklärung der Einwilligunggefordert wird, ſo iſt die Wiederholung des Trauungsactes dochNi ausdrücklich zur Bedingung der Gil
und kann dieſes Im vorliegenden Aum

tigkeit der Ehe gemacht
weniger angenommen

Beobachtung eben die Na
werden, als 8 ſich hier nur Drmlieiten handelt, von deren

erthei worden iſt Da jedo nachdem Ußſatze des der Ehe nUr im 0 der Vornahmedes feierlichen Convalidatjonsactes die Giltigkeit vom Zeitpunkte desurſprünglichen Eheabſchluſſes eingeräumt wird, ſo erſcheint der Ausſpru der Giltigkeit der Ehe vom Zeitpunkte der Nachſicht der beſtandenen Ehehinderniſſe angefangen ls dem Geſetze entſprechend.“
Nur Im Vorübergehen ſei auf die Merkwürdigkeit aufmerkſam

Stande gekommen iſt
gemacht, daß nach dieſer Entſcheidung eine Ehe ohne Onſens zuDenn, da die Spondenten den Conſens ah⸗gaben, war derſelbe Ungiltig, wie da Oberlandesgericht neuerlierklarte Jetzt, die Statthalterei die Erlaubniß einem giltigenConſens gab, war derſelbe nicht mehr vorhanden, Im Gegentheile,proteſtirte ausdrücklich dagegen. Trotzdem wurde die Ehe vondieſem Momente giltig rklärt Alſo hat eigentlich die Stathalterei für die Spondenten den Conſens gegeben? Das rſchienbegreiflich dem klagenden nicht einleuchtend und kam der Fall
der die Ehe für ungiltig Ertlarte.
vor den oberſten Gerichtshof HAi außerordentlicher Reviſion,

In der Begründung Urde geſagt, daß die beiden Unter
gerichte ſich auf eine offenkundig unrichtige Anwendung von
Geſetzesvorſchriften nach zweifacher Richtung geſtützt hätten.„Die orſchri des 3 B., wonach die perſönlicheFähigkeit der Fremden Rechtsgeſchäften insgemein nach den Ge
etzen des Ortes 3u beurtheilen iſt, denen der Fremde vermöge ſeinesWohnſitzes, oder wenn EL keinen eigentlichen ohnſi hat, vermögeſeiner Geburt als Unterthan, unterliegt, 0 auf die von mit

In Oeſterreich beabſichtigte heliche Verbindung NUr inſoferneAnwendung, als * ſich die perſönliche Fähigkeit derſelben zurAbſchließung des Rechtsgeſchäftes überhaupt andelte. Die Giltigkeitder von mit geſchloſſenen ehelichen Verbindung ar nur
weit nach den Geſetzen der Staaten, welchen dieſelben amals ⁰hörten, 3u beurtheilen, als dieſe für die rechtliche Willenswirkungderſelben zur Abſchließung von Rechtsgeſchäften überhaupt und von
Ehen insbeſondere beſtimmte Erforderniſſe aufſtellen und als deren
Abgang ern Hinderniß der Giltigkeit ſolcher Rechtsge⸗fte begründet. Für die Beurtheilung der Giltigkeit der Ehe
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ſchli zwiſchen und kommt aber vorliegend nicht ern der⸗
artiges, aus der perſönlichen Unfähigkeit derſelben 3u einer Eheſchließungüberhaupt abgeleitetes Hinderniß, ondern uur der Umſtand n rage,
daß die dem anglikaniſchen Bekenntniſſe angehörige ſchon ver
eirate und das an threr Ehe nur durch richterlichen Spruch getrenn
war, dieſelbe aber mit dem der kath Religion angehörigen eine

Ehe eingieng die aber nicht durch den Tod des anderen
Ehetheiles elöste Ehe einer Akatholikin ein Hinderniß threr Ver
ehelichung mit einem Katholiken 109 und
erläuternde H

„Dieſes von der öſterr. Geſetzgebung aufgeſtellte Hinderniß
berührt nich die perſönliche Handlungsfähigkeit oder Le
Willensfähigkeit der Eheſchließungswerber, ondern iſt aus der Er⸗
wägung des Geſetzgeber hervorgegangen, daß nach kath Religions⸗
begriffen ein Mann mit Einem Weibe erma
ſein darf Dieſes Ehehinderniß iſt Qus dem Abgange des ſittlichen
Vermögens abgeleitet, omit öffentlichen Rechtes. Die rage, ob
dasſelbe In uſehung des und vorhanden geweſen, iſt Aus
ſchließlich nach öſterr. Rechte 3u beurtheilen, zuma und ihren
ordentlichen Ohnſt m den öſterr. Qaaten hatten und ebendaſe
auch das beabſichtigte heliche Verhältniß ſeinen Sitz haben ollte,
demnach die Eheſchließungswerber auf kein anderes als das öſterr.
ech Bedacht nehmen konnten und durften.“ 6 36 B.)

Die Ungiltigkeit Wegen Vernachläſſigung der feierlichen Er
ärung der oberſte Gerichtshof wie die Untergerichte auf
V  edoch ermochte erſelbe „ni auch dem weiteren Ausſpruche bei
zupflichten, daß dieſe Eheſ

ießung ſchon allein Urch die nachträg  ·
liche Dispens der ſteierm. Statthalterei Zeitpunkte threr
Ertheilung an Giltigkeit rlangt habe.“

„Die abermalige Einwilligung iſt nicht bloß Vorausſetzung der
Rückbeziehung der Giltigkeit der Eheſchließung auf den Zeitpunkt
der erſten Einwilligung, ſondern geſetzliche Vorbedingung der Conva  2  2
lidation der Ehe iber Die Na ſicht kann nicht für
ſich llein den Mangel einer giltigen Eheſchließung beheben, ondern
nuL die Möglichkeit der Behebung bieten. (Dieſe Auffaſſung des

wird dann noch Qus der geſchichtliche Entwicklung Qaus der
vor beſtandenen Ehegeſetzgebung begründet.) Da
aber eine abermalige Einwilligung verweigere, das Urtheil der
Untergerichte als offenbare Geſetzwidrigkeit abzuändern U —

Wie der Fall ſich abſpielte, ———

beſchäftigte das kirchliche brum
nuLl weit, als zuerſt bei dem ath Pfarrer mn Graz ſich
meldete und elbſtverſtändlich des impedimentum Cgtholi⸗
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Cismi kurz zurückgewieſen wurde Unbegreiflich leibt, wie der Geandtſchaftskaplan ſich befugt rachten konnte, eine Trauung 3  25  —nehmen, da eS In Oeſterreich eine anerkannte anglikaniſche Inicht gibt Leider erfahren wir ni ob derſelbe eine Matrikulirungüberhaupt für unnöthig gehalten oder wie er den Ehewerbern die
bürgerliche Anerkennung threr Ehe ſichern wollte

Auffallend iſt auch die nachfolgende Dispensertheilung
perſönlicher Befähigung.
den Willen de und die Entſcheidung der Untergerichte punctoDie Entſcheidung des oberſten Gerichts⸗MN den juridiſch⸗theologiſchen Vorleſungen dürfte man wohlüberall auf dieſes letzteren Standpunkte Unmer geſtanden ſeincheint Uuns ſelbſtverſtändlich, daß IIi die Anſchauung der Unter
gerichte gar nich diseutirhar gefunden hätten. leſe Behörden Abenſich viele Mühe gegeben, entiſch 3u erfahren, ob mn Italien das
impedimentum Catholieismi beſteht oder nicht ud da ſie ſchließlichCOnhtra ſich entſcheiden Iu können glaubten, erachteten ſie * als
juridiſch erlaubt, das öſterr. Eherecht beiſeits 3 aſſen und nach dem
tal amtszuhandeln. Schreiber dieſes ſagt ſeinen Schülern üumer
Uncto perſönlicher Fähigkeit: iſt Nur der Nachweis beizubringen,daß ern Ehewerber Aus dem Auslande In einer Heimat eine iltigeEhe eingehen könne, alſo Vorſorge 3u treffen, daß, venn EL ſpäterheimkehren wollte, Nl die bei uns giltige Ehe ungiltig betrachtetwerde Poſitiv aber beobbachten Uir Inſere Geſetze; Vas hei un
verhoten iſt, das zuzulaſſen auf Grund eines ausländiſchen Geſetzes,gibt CS für uns kein Recht Damit ſtimmt die Entſcheidung des
oberſten Gerichtshofes.

Die Entſcheidung für die Revalidation der Ehe durch die bloße
Diſpensgewährung ohne oder vielmehr ogar den Willen des
erſcheint faſt als eine Vermengung von Revalidirung und Sanirung
(Sahatio III radice). Letztere iſt jedoch im bgl Geſetze gau nicht be⸗
gründet Das II Eſe kennt eine ſolche, auch ohne Wiſſen
der Eheleute. Aber dabei iſt das Fortbeſtehen ( Conſenſes vor
ausgeſetzt. Wenn die Spondenten einmal von der Ungiltigkeit des
abgegebenen onſenſes wiſſen und die Erneuerung verweigern, gibt
eS auch kirchlich keine Sanatio aber eine olche vorgenommen
wird, iſt die Ehe Anfange an ſanirt Die Grazer Entſcheidung
einer Sanirung Punkte der Diſpens bei den angedeuteten Ver⸗
hältniſſen der Verweigerung der Conſenserneuerung würde canoniſch
als eine Monſtroſität erſcheinen.

St Pölten. Monsignore Profeſſor Dr e
Dauer der aCultas absolvendi reservatis.) Ein

Weltprieſter hat von ſeinem Diöceſan

Biſchofe bei einer Audienz die
beſondere Facultät erhalten, von allen biſchöflichen Reſervat⸗Fällen
loszuſprechen. Der ſtirbt macht von der ertheilten Fa


